
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/7/1 93/09/0096
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1993

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

Rechtssatz

Die sachliche Berechtigung des von der Antragstellerin aufgestellten Anforderungspro7ls (Kenntnis von Standard-

Chinesisch und Englisch) für die (für die Tätigkeit einer Fremdsprachenkorrespondentin) beantragte Ausländerin kann

nicht schon deshalb verneint werden, weil in den genannten Gebieten, in denen Geschäftsbeziehungen bestehen bzw

aufgenommen werden sollen (hier: Singapur, Malaysia, Hongkong), die Geschäftskorrespondenz jedenfalls auch in

englischer Sprache abgewickelt werden könnte.
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